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Der schwclzcrlschc Nep u bilk a >l c r
heraus gegeben

von Es cher und usteri,
Mitglieder» d?k gcstzzedclldtu Rathe der helve,»scheu Republik.

B g nd II!. I-XXXV. Bvn, 29. Jnui 1709. (l r. Messidor VII.)

G e se z a e b n n g.

Grosser Rath/ H Iuny.
(Fortsetzung.)

1. Daß mit Ausnahme derjenigen Crlminachro-
zeffe, welche Todesstrafe invslviren, und mit Aus-
nähme derjenigen, we!.je -».-»-ko .-,'>ylgît>u-n>l.-
c-!,5ü.i»lttni<! sn den obersten Gerichtshof gelangen, ai.o
übrigen ttrtheilssprüche der Kantone sogleich, uno
ohne vor den obersten Gerichtshof gelangen zu müßen,
sollen exequirt werden.

2. Da) diese durch den Drang der Umstände
veranlaßte Vero rdnung beschr nit seyn soll, auf die-

senigen Criminalpro.zedurcn, die entweder jett schon

noch unentschieden bei dein obersten Gerichtshöfe !-e-

gen, oder die noch eingehen werden, bis auf den

Zeitpunct, ü! welchem die Gesetzgebung den Regie-
rnnnssitz bestimmt erkl-.wt, und an einen; Ort aufge.-
schlagen ha cn wird.

Ihr in reif-m Einsichten > B. Präsident und BB.
Oberrichter, iiberl-sse ich es, von d-.sen: Antrage
teujeuiaen Gebrauch zu machen dcr Ihnen der zwei-
maßigste zu seyn bcdimkt.

Rep. Gruß und Hochachtung!

Der öffentliche Ankläger am obersten -

Gerichtshof,
Unter;. Koller.

Anderwe'-th glaubt, dieser Antrag.sey wider
slke Form, weil keine andere Auttzeritä, im Staat
als das Direktoàm das. Recht- hat, Gesetzesvsr-
schlage dem Rath zu ww. w -: et lodert ulfo, daß
man hierüber nützt eintrete. Marcacci gla.-bt ter
Sache selbst wegen, könne dielèc An-rag nicht ange--
nomn-eu werden weil er-der Ccn-c tu-lon znwieder
ist, welche, den Vcrurthelli).-» cme Appella ic-n gei-a'-
tet : er fodert Tage ssrdi'.nng. Sî u m p f kann die-
sea gefallenen Mein mgen nicht be stimmen, sondern
zlanbt, die Lach: verdiene sorgfältige Erwägung,

iaher fodert er Verweisung an eine Commission. St-
ere tan beg-e-ft nicht, warum der Obergerichtshof
nicht Vorstellungen über seine Organisation der Ge-
w-j5.ebu. ?g n-aeheu. dürfte, und da in dem Antrag dcS
-.-ler yerichtrhoses die Appellation vorbehalten ist,
so ch det er auch Marcaccis Einwendung unrichtig:
nberhauxr ist diejenige einfiwellige Abänderung, wcl--
ehe gefodeet w ird, nicht wieder die Constitution, son-
dcrn wi dcr die durch ein Gesez bestimmte Orga-
aliation des O-e-gcrichtshofes, und kann also auch
due - ein i - ; bewirkt werden; nur hätte er Le-
wünscht, dast der Obergerichtshof dze Verlegenheit
- nd die Verwirlung der Geschäfte, in der er sich be-
findet naber entwickelt hatte, so würde auch dieser
Antrag weniger Schwierigkeiten finden : ungeachtet der
ZwelmaßigAlt dieser Abänderung aber, stimmt er
doch noch zur Verweisung au eine Commission. Z i m-
mer mann stimmt ganz Secretan bei, wünscht aber,
oaß diejenigen Mitglieder der Commission beigeord-
net werden, welche die Organisation des Oberge-
richtshofts entworfen haben. Carrard ist gleicher
Meinung, und glaubt, dcr yg.§ der Constitution sey
deu lich zu Gunsten dieses Antrags des Obergerichts-
hcfs und also die Einwendungen dagegen uubegrün-
dck; -werde:., wird die Organisation dieses Gerichts-
Hofes noch vi le Aenderungen crfvdem, indem sonst
derselbe semen Geschäften nicht genügen könnte. Gmür
Cent sich daß Sccrctan seit unsrem Aufenthalt in
Ära seine Gesinnung über diesen Gegenstand geän-
dert hat, und stimmt demselben bes. Dcr Gegenstand
wird einer Commission zugewiesen, und in dieselbe
geordnet: Zimmcrmaun, Carrard, Millet,
Cartier und An verwerth.

Auf Pellegrinis Antrag erhält der cisalpini-
sehe Miiststec Viscomti und seine beiden Sccrctärs
die Ehre der Sitzung.

Zimmermänn im Namen einer Commission
legt folgendes Gutachten vor:

Der große Ra h hat über die Art, das koos zu
ziehen, bei der im 71. und Ls- Artikel der Constitution



bestimmten Austretung der Mitglieder des Vollzie
hungêdirektoriums beschlossen:

1. Alle Mitglieder des Vollziehungsdirektoriums
sollen den 22. Brachmonat dieses Jahrs, nebst dem
Genêralsecretàr und den 6 Ministern, in dem Audi-
euzsaal des Direktoriums versammelt seyn.

2. Um die gleiche Zeit sollen sich die Präsidenten
der beiden Rathe in Begleit von 6 Mitgliedern aus
jedem Rathe in diesen Audienzsaal des Vollz. Direkt,
begeben.

3. Sogleich nach der Ankunft dieser Präsidenten
und der Mitglieder der Rathe, soll ihnen der General-
Secretar Z metallene gleich große, ungefähr einen hals
ben Zoll im Durchmesser haltende Kugeln vorweisen,
von welchen vier gelb und eine weiß ist, und deren
.Oberfläche ganz rein und glatt seyn soll.

4. Diese Kugeln müßen alle von ganz gleicher
Schwere seyn, und sollen zum Beweis davon, vor
der ganzen Versammlung von dem Geueralsecretm
mit der gleichen Waage und dem gleichen Gewichte,
jede besonders abgewogen werden.

Z. Nach Abwägung dieser Kugeln soll der Gene-
ralsecrctär dieselben in einen leeren, etwa einen Schuh
tn'fen, aber nach imienzu mir breiten Fransen bc-
legten ledernen Sack thun.

6. Dieser Saek soll dann sogleich von ihm mi:
den daran befestigten Riemen verschlossen, und mit-
ten auf den Tisch hingelegt werden, der vor der Ver-
sammlung sieht, und dort unangerührt bleiben, bis
die Zettel gezogen sind.

7. Der Generalftcretär soll auf dickes hin 5 gleich
große Zettel von gleichem Papier nehmen, und auf
jeden derselben nach der Folge eine der Numern 1.
2. Z. 4- 5- schreiben.

8. Die mit Numern bezeichneten Zettel sollen
nachher genau auf die gleiche Art von dem General-
Secremr zusammengelegt, und eben so in einen g'ei-
chen Sack gethan werden, wie es im glen Art." de-
schrieben wurde.

y. Dieser Sack soll, nachdem dieß geschehen ist,
oben durch die Riemen verschlossen, und jedem der
Präsidenten der beiden Rathe angeboren werden, sum
in dem verschlossenen Sack die Zettel durch einander
zu rütteln.

10. Der Generalsecxetär wird, nachdem Zcr diesen
Sack wieder von dem lezrcn der beiden Präsidenten
erhallen hat, denselben oben ausschließen, und ihn
jedem der s Direktoren ihrem Aller nach andicken, so
daß der alreste zuerst, ter jüngste zulezt einen Zetttt
aus dem Sack herauszieht.

ni. So wie einer der Direktoren einen Zettel ge-
zogen hat, übcrgiebt er derselben den Präsidenten der
beiden Rathe, welche ihn offnen, und der ganzen Vcc-
saminiuug vorweisen.

es. Die auf diesem Zettel enthaltene Ruiner wird

sogleich dnrch zwei dee verordneten Mitglieder der
Rache, mit dem Namen desjenigen Direktors, der
diesen Zettel gezogen hat, auf ei» besonderes Proto-
kell getragen.

iz. Wssnn alle 5 Direktoren ihre Numern gezo-
gen haben, so soll der Generalsekretär den Sack auf
den Tisch nehmen in welchem sich die Kugeln befin-
den, und denselben jedem Präsidenten der beiden
Rarhe anbieten, um die Kugeln durcheinander zu
rütteln.

14. Wenn der Eeneralsecretär den Sack wieder
von dein letztem der beiden Präsidenten empfangen
hat, so wird er denselben oben ausschließen, und ihn
jedem der 5 Direktoren anbieten, so daß er bei dem
Direktor anfangt, welcher ans seinem Zettel Nr». 1.
gezogen hatte, und dann so in dieser Ordnung fort-
fahrt.

15. Die Direktoren sollen diese Kugeln, jeder die

Hand mit einem ledernen Handschuh bekleidet, her-
ausziehen.

16. Sobald ein Direkter die Kugeln gezogen hat,
so soll er sic m t verscyivßner Hand dem Präsidenten
der beiden Rathe übergeben.

17. Die Präsidenten werden die Kugel dann so-

gleich öffentlich zeigen, und die beiden obigen Mit-
gucdcr der R-uye, welche das Piotokoii führen,
werden den Namen des Direktors, welcher die Ku-
gel gezogen hat, samt dee Farbe ocr>ctdeu, sogleich
auf obiges Protokoll verzeichnen.

18. Diejenigen Direktoren, welche gelbe Kugeln
gezogen haben, sind die knch.uoul Mitglieder des

D.retwriums, und derjem. w Direktor, welcher eine

weiße Kugel gezogen ha:, ist das austretci.de Mit-
glicd des Voll;. Direktoriums.

iy. Sobald diese Kugein gezogen sind, sollen
die beiden Präsidenten die Rathe versammeln, und
denselben das Schicksal dicsesDooscs bekannt machen.

20. Das Vollzichnngsoirckiorium wird ebenfalls
den beiden Räthen sogleich einen Auszug aus dem
Protokoll über diese Verhandlung mittheilen, und die

gcsezgebenden Rache werden ohne Aufschub zu der

Wahl eines neuen Direktors schreiten.
21. Diese Lvosziehung soll bei offenen Thüren

des Versammlungssaals des Vollzichungsdircktoriums
geschehen, und Zuschauer sollen so viele zugelassen

werden, als schicklicher Weise in demselben Platz
haben.

22. Jeder offenbare Betrug bei dieser kooszie-
hung soll mit dem Verlurst des helvetische» Bur-
gerrechts, und mit der Landesverweisung bestraft
werden.

2Z. Es ist dem Vollz. Direktorium aufgetragen,
alle nöthigen Erfoderniße bei dieser Ceremonie anzu-
schaffen, und alle dabei nöthigen Anordnungen z«

treffen.



N » e e wiSl bei dieser Operation weder offenbare!!
noch heimlichen Betrug dulden, und fodert also
Durchstreichung dieses Worts offenbarer Beirug,
im aasten § des Gutachtens. Die Dringlichkeit wird
erklärt, und das Gutachten Kweise in Berathung
genommen.

§ l. Wird ohne Einwendung angenommen.
§ 2. Marcacci fodert, daß die Mitglieder der

geftzgebenden Räthe, welche dieser jOpcrarion bei-
wohnen sogen, von der'Versammlung selbst durch gc-
Heimes und absolutes Stimmenmehr ernannt werden.
Cartier stimmt der Ernennung durch geheimes Stim-
menmehr bei, will aber nicht, daß dasselbe absolut
seyn mäße. Nüce stimmt diesem leiten Anwag bei,
mit dem sich auch Marcacci vereinigt, und welcher

angenommen wird.
H 3. Escher sagt, 5 metallene Kugeln von gleicher

Größe, gleicher Schwere und ungleicher Farbe sind
physische Unmöglichkeit, besonders da 'ft, wenn sie

dem guten Phyßkcr unkenntlich seyn müßen, "ich von
gleicher Temperatur, und E ecèricièat sey - soll en: i

friere daher, daß hierzu 5 hohle Kugeln von ganz
gleichem Metall gebraucht werden, IN die die e:t-
scheidenden Zettel hincingeschranbt werden: dadurch
wird dann jeder äussere Unterschied der Kuglen gehoben.

Carrard glaubt, wann von Gesetzen die Rebe

s'y, so sey nicht von physikalischen Experimenten die
Rede, und da er kaum glaubt, daß un>re Oicekto-
ren so spitzfindige Physiker stneu, ww Esther ver-
muthet, und mit diestn zugeschraubten Kugeln auch
Betrug statt haben könnte, so stimmt er zum K.

Der Z wird unverändert angenommen.
Die 6 folgenden §; werden ohne Einwendung

angenommen.
§.10. SchZumpf wünscht zu bestimmen,, ob

hier von dem Lebensalter oder von dem Airer der
Stelle die Rede sey, er stimmt für ersteres. Aker-
m « n n folgt. Andcrwerth glaubt, der Beisatz sey

iiderflüßig, indem sich dieses von selbst verstehe. Su-
ter folgt, weil wir nie keine alten Amksd rcktoren
haben werde.n. Der § wird ohne Abänderung ange-
nommen.

D e 4 folgenden §Z werden ohne Einwendung
angenommen.

§ IZ. Nüoe sagt : der Handel stokt, und dccher
will ich demselben etwas aufheften: ich fodre, das
5 paar neue Handschuh zu diesem Gebrauch auf dem
Tisch liegen. Guter will, daß dicke Pelzhandûbuh
gebraucht werden. Mun lacht. — Secretan sagt:
dieses alles wäre gut, allein, da wir hiehcrgesandt wur-
den, um Geselle zu machen, und nicht um zu lachen,
so fodre ich Beibehaltung des §. Au verwerth folg.,
weil wir einst durch den gleichen Prozch unsern Aus-
tritt bewirken werden, und dann durch Nuce's An-
trag zu viele paar neue Handschuh ersodcrli.h wären.

Der S wird so wie der folgende unverändert angs-
nommen.

§ 17. Anderwerth will nicht durch Mitglieder
der gesezgebenden Räthe, dieses Protokoll führen last
sen, und fodert Rükuahme des frühern §, der auch
hierauf Bezug hat. Cartier untcrstüzt den §, wel-
cher ohne Abänderung angenommen wird.

Die 4 folgenden §Z werdenl.vh»e Einwendung
angenommen.

(Die Fortsetzung folgt,)

N achtva q.

Grosser Rath, 2z. Mai.
Geheime Sitzung.

Senat, 28. Mai.
Präsident: Devevcy.

Meyer v. Arb., im Namen einer Commission,
räch, den Beschluß über an die Munizipalitäten zu
bezahlenden Gefalle, wegen eines Redakrionssehlers,
zu verwerfen.

Barras findet den Beschluß der Constitution
und dem Munizipalgest; sehr angemessen; der Rs-
daktionsfehler ist unbedeutend; er rath zur Annahme.
Meyer v. Arb. erklärt: daß auch die Commission
ohne den Absassungsfehler zur Annahme würde ge-

n-athen haben. Wittelhoizer findet die Sache nicht
sehr dringend, will den Abfassungsfehler verbessern,
und den Bericht schriftlich auf den Kanzleitisch gelegt
wisse Dieftr Antrag wird angenommen.

Die Bsthschaft des Vollziehungsdirektoriums,
die Briefe von dem General Massena, der Commis-
mrien Kühn und Egg (S. E. 67z) werden ver-
lesen.

Laflechere bemerkt, Massena's Brief enthalte
die ehrenvoilesten Zeugnisse für die helvetischen Trup-
pen, fur Weber und Laharpe; er verlangt ehrenvolle
Meldung der helvetischen Truppen und des B. Ba-
tmllonschefs kaharpe, Druk derselben, und Jusen-
dung au die Armeen. Nichts kann so grosse Auß-
munterung geben, g!6 ein vortheilhaftes Zeugniß des
grossen Massenas. Dieser Antrag wird angenommen.

Meyer v. Arau hat mit Entsetzen einen Theil
dieser Berichte, zumu die Contribution von einer
Million, die von St. Gallen gefodert wird, gehört --
und in Helvetic'!! säumt man an vielen Orten, die
so mäßigen Steuren zu bezahlen — auch hat er ver-
N0MM.M, daß der ehmalige Fürst von St. Gallen
durch eine Proklamation die Freiheitsfteunde den Ge-
richten Übersicht, und sein ganzes Volk mit den Kai-
serlichen gegen die Franken will fechten lassen; wel-



6y?

cher Unterschied auch'hie? zwischen dem Waffendienst,
den die helvetische Republik, und jenem, den der
Despotism fodert!

Kubli. Der Pfaff vsn St. Gallen ist in
Schwaben, und hat von daher durch die kaiserliche
Armee seine Proklamation gesandt; er wird sich wohl
Huten, nach St Gallen zu kommen.

Eine Zuschrift der Verwaltungskammer von Lau-
saune, in der sie von dem patriotischen Geschenk von
2c? Louisd'or der Schützengesellschaft von Cully, Nach-
richt giebt, wird verlesen. — Die ehrenvolle Meldung
wird erklart.

Der Senat schließt seine Sitzung, und nimmt
folgenden Beschluß an:

i) Die gesczgcbenden Rathe verlegen für einst-
weilen den Siz der ersten Autoritäten nach Bern.
2) Sobald die ersten Autoritäten der Republik in
Bern angelangt seyn werden, so sollen die Präsiden-
ten der Rathe eine Sitzung derselben in einem dien-

scheiden: ob der einstweilige Siz
Bern verble ben, oder noch weiterhin verlegt werden
soll? 4) Das Vollzichungàrektori'.! n ist anfgefo-
dert, auf der Stelle alle Maßregeln zu ergreifen,
welche zu dieser Reife erfodere werden. Z) Das
Vollziehungsdirektorium wirb den Mitgliedern der ge-

fezgebenben Rathe und des obersten àrichchofs die
Stunde der Abreise bekannt macheu.

Eben so wird folgender Beftf' st angenommen:
Auf die Bochschafr deS Vollzi'chungsdirektobiums

vom 26. May,
In Erwägung, daß die Bedürfnisse des Staats

durch den Ein all -feindlicher Truppen und durch Un-
ruhen übelgesinnter Bürger im Innern beträchtlich
vermehrt worden sind, zugleich aber vn wahrern
von Sem Feinde beseîi Kantonen w-'M-h keine Bei-
trage erhalten werden innen, und dachrch die Bc-
ziehnng der zweiten dufte der den 25. April dckrenr-
ten Kriegsstener nöthig wirb;

hat der grosse Rath, nach erklärter Dringlichkeit,
b e s ch l 0 s s e n:

1. Die zweite Hälfte dcr durch das Geft; vom
25. April 17YN ausget briebenen ausserordentliche«
Kriegsstener, soll auf die in den» besagten Gessj vor-
geschriebene Art und Weise, nach der Bckanntma-
chinig des gegenwärtigen (sesetzes, bezahlt werden.

s. Das gegenwärtige Gese; soll gedrukt, in der
Republik bekannt gemacht, und, wo es nöthig ist,
angeschlagen werden.

(Abends 6. Uhr.)
Frasea verlangt, wegen Famiüenangelegenhei-

ten, 8 lo Hage in Luzern zuruiblcstwn zu dürfen.

Auf Laflecheres Antrag wird ihm diese Bewilligung
dahin ertheilt, daß er wahrend dicftr Zeit die Be-
sorgung der noch zurükbleib nden Scnatarchive u. s.

w. übernehmen wird.
Folgender Beschluß wird angenommen:
In Erwägung, daß in dem Augenblicke der Ge-

fahr "des Vaterlandes jeder Bürger die Beobachtung
seiner bürgerlichen Pflichten seinem besondern In-
teresse, von welcher Art es auch seyn mag, voczic-
hen soll;

In Erwägung, daß die Mitglieder der obersten
Gewalten dem Zutrauen des Volks durch eine feste
und standhafte Erfüllung- ihrer wichtigen Pflichten
entsprechen;

hat der grosse Rath, nach erklärter Dringlichkeit,
bcs chlosscn:

1. Alle Mitglieder der obersten Gewalten, wel-
che sich mir oder ohne Urlaub abwesend befinden,
sollen unverzüglich auf ihre Stelle zuriuber sen werden.

z. Die Prasioentêil icder dieser Gewalren werden
unverzüglich jedem abwesenden Mitglied seine Ruk-
beruf»ng zukommen lassen.

3. Das Mitglied dieser Gewalten, welches die-
s:m iym zugestellten Rukruf nicht aisogleich gehorchen
würde, soll als Staatsoerbrether angesehen werden,
und des helvetischen Bürgerrechts verlustig seyn,
wenn er nicht durch Krankheit oder höhere Gewalt
abgehalten wurde, demselben zu gehorchen.

4. Die durch Sendung abwesenden Mitglieder
dieser Gewalren sind keineswegs in dem gegen.varti-
gen Gesez begriffen.

Grosser Rath, 29. Mai.
Geheime Sitzung.

Senat, 2 y. Mai.
In geschlossener Sitzung wird folgender Beschluß

angenommen:
1. Wann leine dringenderen Unistande eintreffen,

so ist die Abreite der obersten Gewalten von Luzern,
auf den gi. Mai festgesezt.

2. Das Vonziehungedirektorium wird die Stunde
der Abreise bestimmen.

Z. Den Mitgu'edern, die früher abreisen wollen,
stehet es frei, solches zu thun.

4. Die gesezgebenden Rathe werden ihre erste
Sitzung zu Bern Montags am 3. Juni, um 10 Uhr
Morgens, halten.

Am 30. und 31. Mai, 1. und 2. Juni wcre
keine Sitzungen in beiden Rachen.



Grosser Rath, Z. Juni.
Präsident: Wyder.

Der Präsident eröffnet die Sitzung durch folgen!-
de Anrede:

Erlauben Sie mir nur einige Worte an Sie zu
richten, ehe die Verhandlungen angehen, hier wo wir
uns zum Erstenmale versammeln. Die gegenwärtige
Veränderung des Sitzes der Regierung entstand aus
dem Grundsatze, alles zu thun, was das Wohl des
Volks bezwecke, und die Regierung kam hieher, über-
zeugt, daß steine Stadt zu geringe zu diesem Sitze
sey, wenn sie patriotisch ist; daß aber auch keine

groß genug sey, um ausschlieffenden Anspruch darauf
zu machen; sondern daß dieß nur dem Patriotismus
gebühre. In Arau und Luzern fanden wir denselben
mit der grosten Zufriedenheit, und hoffen auch der-
gleichen Biedersinn, Patriotismus und Anhänglichkeit
an die Constitution und die Sache der Freiheit nid
Gleichheit, bei den hiesigen Einwohnern zu finden.
Dies ist es, was die Regierung sich zu versprechen
berechc'iat ist. Die Versammlung wird sich nun u: ge-
Heime Sitzung bilden.

Zimmermann sagt: der Präsident zeigt uns
an, daß w'r uns sogleich in geheime Sitzung ver-
wandeln werden, allein, wohl haben wir in der lez-

ten geheimen Sitzung in Luzern beschlossen, gleich
nach unsrer Am'uust zu berathen, ob wir in Bern
bleiben oder anderwärts hinziehen wollen; keineswegs
aber ist beschlossen worsen, diese Berathung heimlich
voxzunehmcm ech foore öffentliche Behandlung dieses
Gegenstandes.

Erlach er stimmt den Präsident bei, und fodert,
daß vor allem ans die Commisse welche über Mit-
thciluug von Berichten nicderaesezt ist, einen Rapport
über die Lage der Republik in geheimer Sitzung mache.

Nuce stunmt bei, fodert aber vor allem ändern aus
den Namensaufruf, welcher erkannt und vorgeuom-
men wird.

Es finden sich uz Mitglieder anwesend, y auf
Sendungen, z ohne Erlaubniß, i mit Erl. ueniß abc

wesend, und 3 krank.

Zimmermann beharret darauf, daß die Ver-
sammkmg sich nicht in geheime Sitzung bilde, beson-
ders auch darum, weil die Lage der Dinge noch

ganz unverändert feie der leztcn Eich mg in Luzern ist,
und also die Frage, ob wir einstweilen in Bern blei-
bcn wollen, oder nicht, noch eini.-' Zelt vertaget
werden soll. Graf fodert geheime Sitzung, um über

verschiedene Gegenstand: desto freimüthiger sprechen

zu können. Guter stimmt bei, weil auch in Luzeru
die Sitzung geheim war, in der wir beschlossen einst,
weilen nach Bern zu ziehen.

Zimmermann beharret auf öffentlicher Be-
Handlung, weil die häufigen geheimen Sitzungen un

nüz sind, und weil wir gerade diesen Gegenstand oft
fentlich behandle-, sollen, um dem Volk zu zeigen,
daß die Gesezgebung keine Furcht hat, durch die sie
sich leiten laßt. Da das Abstimmen über oiese Vor-
frage undeutlich ist, so wird dii'ch den Namensaufruf
die öffentliche Behandlung beschlossen.

Zimmermann fodert nun bestimmt die Verta-
gung der Frage, ob mau einstweilen in Bern bleiben
wolle oder nicht. Hameler folgt ganz diesem Antrag.
Custor glaubt, es sey nothwendig bei guter Zeit über
diesen Gegenstand zu entscheiden, u d die Frage nicht
so lauge zu vertagen, wie in Luzern, damit nicht wie-
der das gleiche geschehe, und das Volk von Bern be-
le:digt werde, wie das von Luze n beleidigt wurde,
durch unsern Abzug. — (Mau rusi zur Dränung) der
Redner aber beruft sich auf seine guren Absichten, die
ihn, das Recht gebe», freimüthig zu sprechen: er ist
überzeugt, daß wir mit dem besten Willen die Luzer-
ner veleiLigt haben, mid glaubt, wir sollen sogleich
erklaren, daß w r so lange in Bern blechen wollen, bis
die vom Feind betretenen Kantone wieder mit der Re-
p ablik vereinigt sind, und wir also wieder nach Luzern
zurülkehrm können. Graf stimmt -immermann bei.
Nüce denkt auch, da wir nich s bestimmtes, über
die Lage der Republik wissen, -o müße diese Frage
durchaus vertaget werden, ausgenommen B. Castor
habe besondere Auskunft über diesen Gegenstand von
der Vorsehung erhalten.

Zimmer manns Autrag wird angenommen.
Secretan bezeugt, daß er bei seiner Abwesen-

heit den Anlaß hatte, zu scheu, daß die wichtigsten
Gesetze, wie das peinliche Strafgesezbuch und die Ver-
Minderung der Besoldung der obersten Gewalten, noch
nicht dem Volk bekannt gemacht wurden: er fodert
aljo eine Einladung an das Direktorium, die Gesetze
schleunig bekannt zu machen. Ca r r a rd bemerkt,
daß niemals die Bekanntmachung der Bewldungs-
Verminderungen beschlossen wurde. Secretan fo-
dert, daß auch diese in der ganzen Republik bekannt
gemacht werden. Escher fodert Vertagung dieses
leztern Begehrens Secretans, weil die Arbeit der
Bcsoldungsveuniiiderung noch nicht beendigt ist, und
dann am Zwekniäfiiqsten das ganze neue Besoldungs-
system auf einmal bekannt gemacht wird.

Secretan beharret, weil das Volk im ganzen
genommen, unzufrieden ist, über die starken Besol-
oungen der Beamten, und ungeachtet er a ch zczt
noch eine betrachtlichere Verminderung wünscht, uns
immer wünschen wird, jo glaubt er, soll wenigstens
aas, was bis jezt geschehen ist, und weiches zur et-
welch m Befriedigung des Volks dient, sogleich be-
im ant gemacht werden. Graf und Zimmermann
kimmen Secretan bei. Erlacher ist gleicher Mci-
i .ng, wundert sich aber, daß Secremn immer von

noch beträchtlicherer Verminderung unsrer Besoldungen
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spreche: wären ake Gesezgeber wie Secretan, ehedem
Sldvocaten gewesen, die durch bloße Geschäftsreisen
nach Bern jährlich 10,000 Franken einnahmen, so

wäre er gleicher Meinung, da dieß aber nicht der Fall
»st, und da wir nun schon zweimal Reisekosten hatten,
so können die reichen Gesezgeber zum guten Beispiel
des Volks Geschenke auf den Altar des Vaterlandes
legen, »nd damit dem Vaterland mehr nutzen, als
dmch schöne Motionen, durch die sie vermittelst der

Zeitungen in der ganzen Welt bekannt werden. Es
wird beschloss»», das Direktorium zu beschleunigter
Bekanntmachung der Gesetze aufzufsdern, und auch
die bisherigen einzelnen Besoldungsvermindernngen
ebenfalls bekannt zu machen.

K)ie Commission über Bekanntmachung der Gesetze

soll in 8 Tagen Rapport machen, und derselben wird
A term a n n beigeordnet.

B. B 0 sson von Bellegarde, ein unehlicher Sohn
fodert Antheil an den Gemeindgüteru. Thorin findet,
der Gegenstand werde bestimmt durch die noch beste-
henden"Ecfe?e entschieden, und daher fodert er hierauf
begründet die Tagesordnung. Dieser Antrag wird an-
genommen.

Die Gemeinden des Distrikts Obcremmenthal
machen Einwendungen gegen die Beziehungsart der
G nndsteuer. Oesch wünscht eine Commission über
d, s,» Gegenstand niederzusetzen. Custor fodert Vers
Weisung an die Finanzronimission. A k er man» stimmt
Oesch bei. Carra rd fodert Verweisung dieses Fi-
uanzgegenstandes an das Direktorium. Dieser lezte
Autrag wird angenommen.

Der italiänische Secretâr Amrhein fodert für
einige Zeit Urlaub, welcher gestattet wird.

Peier Corveau, Gerichtschrciber von Iferten
fodert Beio'dungobestimmnng, und macht Einwen-
düngen geaen das Arrece des Direktoriums, welches
den" Gecichrschr übern Notariarsgeschaste verbtttet.

seiner SteSvâter, einem Beschluße Gefetzeàst
gegeben, durch den der Siz der obersten Gewalten
der Republik provisorisch nach Bern verlegt ward;
mit Freude sehe ich uns heute glüklich in dieser Stadt
versammmelt; möge die Wiedereröffnung unserer Ars
bciten für Helvetien gesegnet seyn! Ihr habt, Bürs
ger Senatoren, nicht ohne Schmerz l-luzcrn verlassen,
diese Stadt, deren Einwohner euch so freundlich
empfangen, und, von acht patriotischen Gesinnungen
belebt, den obersten Gewalten mehr als einmal uns
zweideutige Beweise der aufrichtigsten Anhänglichkeit
gaben; Keiner aus uns wird sich ohne Rührung an
den Muth und den schnellen Eiser erinnern, mit dem
am 11. Avril, als ein Aufruhr in der Nachbarschaft
eure Sicherheit zu bedrohen schien, alle Bürger, der
Greis mit dem Jüngling, der Vater mit dem.Sohne
zu den Waffen eilten, und eure Schuzwehr wurden;
diese Beweise aufrichtiger Ergebenheit nähmet ihr mit
Rührung auf, Bürger Senatoren; und ihr werdet,
ich hoffe es, gleichgesinnt gegen die Bürger der Stadt
Bern seyn, die — ich bin davon überzeugt, sich bes
streben werden, euch euren Aufcuthalt angenehm zu
machen, und durch ihr Betragen und ihre Ergebens
hcit für die Sache der Freiheit zu zeigen, daß sie
des Vorzugs würdig waren, den ihr dieser Stadt
durch ihre Wahl zum Hauptort geben werdet; die
offene Aufrichtigkeit ihres ganzen Benehmens wird
euch vollends überzeugen, daß ihr in der Mitte wahs
rer Freunde der Freiheit angekommen und aufgcnoms
inen scyt- Der Tod des tapfern Webers, den wir
noch alle beweinen, ist ein ausgezeichneter Beweis
davon; e? vergießt sein Blut als Pfand für die Sa-
che der Freiheit; unsere Jahrbücher werden mit dem
Dank der Nation unsern Enkeln das Andenken seiner
Tapferkeit, seiner Tugenden und seines Ruhmes vers
künden.

Ich sage nichts von den mancherlei Vortheilen,
Auf Marcaccis Antrag wird diese Bittschrift der weiche die Stadt Bern durch ihre tage, die rcrschies

BesoId ungsc0 n m sie n übergeben.

C e n a t, Z. I u n i.
Präsident.' Devevey.

Der Präsident eröffnet die Sitzung mît Lslgenderîwûrdigen wissen.

deut» öffentlichen Gebäude, die sie enthalt, die Mits
tei und Hülssquellcn, die si- für Unterricht und t es

lehriainlnt darbietet, durch ihre leichte Communikas
rion mit alten Theilen Helvetians, gewährt ; jeder von
euch wird diese Vortheile mit mir einzusehen und zu

Anrede:

Bärs er Senatoren!
Burger der. Stadt Bern, ilr sehet heute in euren

Maureu und in eurer Mitte jene Stelluer rc er eines
freien Volkes, die es frei- gewählt, und mit seine u

Wenn die von der östre'chischen Armee erhalte-ssruttaeu beehrt hat, indem es sie zu Erfüllung ei es

neu augentlikkichc-l Vortheile eure Arbe-wn in xuzernIuchr leichten Auztrages rief. Berufen, gerechte und

ein Vaterland, das euch ew ch-ucr war
wird, zu verstärken. Auch hu w ihr, zu

der lebchaft gcauffetten Unruhe über die
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gegense'ige Einkracht m Absichten,
und Gefühlen unter allen herrschen, und unsere Wich

Bestrebungen! Ein Beschluß, folgenden Inhalts, w'rd verlesen
NrUck-, und angenommen:

ren werden uns allen zum Vergnügen werden; derj Auf die Bochschaft des Vollzichungsdirektoriums,
Vater erziehe sein; Kiuder zur Tugend und Fröm-'vom 27
migkeit, so wird er sie dem Vaterland und sich selbst

nüzlich erziehen; sie werden tugendhafte, rechtschaf-
fene, steissige und thätige Bürger, Stützen und Ver-
theidiger des Vaterlandes u-d der Freiheit werden —
und wir, B. Repräsentanten, wir unserer Bruder
grosse Hoffnung, wir wollm, von Muth und vom
reinsten Patriotismus befreit, unsere Arbeiten wieder
eröffnen; dann nur wird das Verdienst unser seyn,
daß unsere Enkll von uns sagen können: unsere er-
sien Scellvertce.ee fahrten mitten unter Stürmen,
und von allen Kippen einer Revolution umringt,
das Steuerruder mit fester, mit muthvoller und wohl-
thätiger Hand; sie wollten das Gute nur, und sie

d.reireten das Glak kommender Geschlechter. — O
der sahen und schmeichelhaften Belohnung! Laßt
uns darum nichts versäumen, um das Zu rauen eines
Volles, dessen Vater wir durch die Stelle, die wir
bekleiden, geworden sind, zu verdienen. Mögen die
Lehren der Sittlichkeit und Reunion, die Grundsatze
der Gerechtste.t, alle unsere Beschlüsse leiten; wir
können nicht groß, aber wir wollen gerecht, und wir
werden aisda.m glukiich seyn. Schwer wird es frei-
lich, vicies Glückes zu gemessen, das ohne Ruhe
unmöglich ist, in c.nem Augeuvücke, wo wir den

Feind im Vaterlande sehen, wo Ucbclgestnnte^ die

Fucteln der Zwietracht schwingen, Brüder gegen Brn-
der bewaffnen, und wo die Zierde unserer Jugend,
Wmlclrieds und so viel anderer schweizerischen G old en

würdige Abkömmlinge, an der Seite treuer Bunds-
genossen, jede Kraft aufbieten, dem fürchterlichsten
und grausamsten unserer Feinde zu widerstreben; er

möchte abermals ganz Heivetien dem schändlichsten
Sklaoenchch unterwerfen; aber nein, diese chrgeitzigen
Plane und alle scme Anstrengungen werden vereitelt
werden; das HKsensche Von ist zur Freiheit geboren;
das Blut so vieler Helden, die für tue Frechen kämpf-

ten, wüd nicyl vergebens vergossen seyn; der S-eg
wird ihren Muth krönen, und ihnen abermals vei

stehen, wie dort zu Morgarteu, NàftlS uuo Sem
pach. Es segue der Gott der Schlachten ihre und

ihrer treuen Verbündeten Waffen; er lasse bald sie

ruhmvoll in ihre Heimath zurultehre», und im Schar
ten des friedliche» Oelbaumes die sussen Fruchte der

Freiheit gemessen, und die Thränen trolne», die wir
dem Blutvergießen weinen; dann werde» wir in ihrer
gerührten Umarmung aus vollem Herzen ausrufen:
Es lebe die helvetische Republik, es lebe die große

Nation, unsere Beschützcrm!
<

S kok mann tragt darauf an, daß diese Rede

in beiden Sprachen gedenkt werde. Dieser Antrag
wsid angenommen.

Mai,
In Erwägung, daß man in den hllvetischen

Truppen, weiche den 25. Mai gegen die Oestre: der
stritten, nach dem eigenen Zeugniß des fr nkischen
Obcrgenerals Massen», Tell's würdige Söhne wie-
der erkannte, welche sich durch ihren Muth, hee
Kühnheit und ihre Ergebenheit in dem Kampfe für
djz Freiheit und Unabhängigkeit ihres Vaterlands aus--
zeichneten; —

hat der große Rath, nach erklärter Dsinglichkeiff
b e s ch i 0 s s e n:

zu erklären, daß die helvetischen Truppen, welche den
Mai wider die Oestreicher stritten, sich um das

Vaterland wohl verdient gemacht haben.
Gegenwartig.s Decree soll gedrukt, in der Re-

pnblik und bei der Armee bekannt gemacht, und, wo
es nöthig ist, angeschlagen werden.

Eben so wird folgender Beschluß verlesen und
angenommen:

Auf die Bothschaft des Vollziehungsdirektoriums,
vom 27. Mai, welche Anzeige giebt, mit welcher
Tapferkeit die fränkische Armee und ihr Obergcneral
den gemeinschaftlichen Feind bekämpft haben, und
dadurch zur Freiheit und Sicherheit Helveàs we-
seittlich beitrugen; —

hat der grosse Rath, nach erklärter Dringlichkeit,
beschlossen:

zu erklären, daß die frankische Armee in der Schweiz
und ihr Obergeneral nicht aufhören, sich um die
Freiheit Hcloctiens wohl verdient zu machen.

Gegenwärtiges Decret soll'gedrukt, in der Re-
publik und bei den Armeen bekannt gemacht, und,
wo es nöthig ist, angeschlagen werden.

Das Direktorium theilt nachfolgendes Schreibe»
mit:

Dona» arme e.

Erste Abtheilung.
Im Hauptquartier zu Altdorf den iz.

Prairial im 7. I. d. franz. Rep.
Der Divisionsgeneral kecourbe, an den General

Boivin:
Ehegestern, B. General, entstund in der Colonne,

die ich zu Urseren hatte, eine kleine Unordnung; sie
warf sich nach Altdorf zurüt, und die Marmisten
stohe» und verbreiteten falsche Nachrichten.

Beruhigen Sie, ich ersuche Sie dafür, die Ein-
wohner von Luzcm über meine Lage; d.e kleine Ver-



wirrung ward einzig durch meine Entfernung ins
Muttenthal veranlaßt, wo ich den Feind zurüktrieb,
ihm zwei Kanonen abnahm, und zwei- bis dreihvn-
dert Gefangene machte; meine Gegenwart hat die
Gemüther beruhigt, und in diesem Augenblik sind die
Oestreicher in vollem Rükzug; sie haben sogar die
Brücke zu Wasen abgeworfen, wodurch ich, sie zu
erreichen, gehindert lberde; sie haben sich auch aus
allen Zugängen des Schachen- und Modecanenthals
jurükgezogen.

Gruß nnd Freundschaft!
Unterzeichnet: Le courbe.

Dem Original gleichlautend.
Unterzeichnet: L. Traber, Sek.

Zuschrift au das v'sskzieheîldê Direktorium/
lMd durch dasselbe ait die siesezaebmdeu
Räthe der heivetischeu Republik.

Bürger Regenten!

Die stets näher rücken'en Gefahren von denen

«nier theures Vaterland bedrobt wird, zwingen uns
ein Stillschweigen eudich zu brechen, das wir nur
in der Hoffnung einer glücklichern Zukunft bisher be-

cbachttt haben. Wenn wir ni,ht schon früher Kla-
gen in euren Sei ooß niederlegten, so geschah das
wahrlich nicht ans Mangel an Stoff zm solchen,
wohl abpc in Vw Hoffumig, -,,e nnferne Ruhe wür<
de euch bequeme Eulegenheic verschaffen, den Miß-
brauchen ein Ende zu machen, und unmittelbarer eure
wahren Freunde, die Freunde der Revclnrwn, zu

schichen. Izt, wahrend die du ch das Eindringen
des alten Feindes des Schweiscrnamens in einen

Theil des helvetischen Gebietes vermehrte Gefahr,
auch durch unglückliche Umstände noch vergrößere

wird, die each über einen Vulkan stellen, der bereit ist,
euch zu verschlingen, wenn richt eure Thatkraft durch
der Gefahr Verhältniß mäßige Maaßregeln euch, der--

selben cntreissen wird, erscheinen wir ro i Zutrauen,.
euch unsere Besorgnis? mitzutheilen, und'euch zu be-r

schwören, das,Varerlaud-zu retten, indem iyr, von,
einer vielleicht gef hrlich werdenden Mäßigung bisyiw
verworfene, strenge und energische Maaßllchuw".! ge-

gen seine Feinde ergrei! ce.
'

Schließet von.den Eisil- und. Milit rgellen nicht
ellem die offenbaren Feinde - er Re ' '!ik aus, son-

der» auch jene Menschen, die ohne Anhänglichkeit an
die Republik, ihr mir wah-'em Etiftr zu du-neu u.'.fe,

big swo; übertraget sie '-nr reinen energrichen Patu-
osten, die bisher, vorleuÄtende Beispiele guter Burger

und dadurch dem Varerlande schon nützlich gewor-
den, im Stande seyn werden, die äusser» Feinde der
Republik zurükzutreiben, und jene des Innern im
Zaume zu halten. Unter der Zahl dieser leztern neu-
nen wir euch, und rufter über sie eure sorgsamste Wach-
samkcit ^ jene wilden Brauseköpfe, fähig durch übel-
verstandenen und von keiner Erfahrung geleiteten
Feuereifer, alles zu nberstürtzen und umzukehren, de-
ren störriges Mißtrauen allenthalben nur Feinde sieht,
und die erklärten Gegner der Revolution mit jenen,
die alle Uebertreibungen zu iheilew unfähig sind, durch-
einander wirft.

Nein, BB. Regenten, wir werden nicht zugeben,
daß er sinke und verschwinde jener Ruf der Weisheit
welchen das Waatland darch sein Betragen während
der Revolution sich erworben hat. — Wir wollen die
Republik, wir tragen sie in unsern Herzen, aber wir
vergessen nicht daß ihre erste Grundlage Tugend ist,
und unsere schönsten Bestrebungen gehen dahin das
Andenken ihrer ersten Freunde makellos auf die Nach-
weit zu bringen.

Es kümmert uns zu sehen, daß der Dienst im
Innern an verschiedenen Orten -durch die Elitentrup-
pen geschieht, und daß in andern die Eliten noch
nicht emmal ihre Heimath verlassen haben, während
sie unsern tapfern Vrbuudeten zur Seite, mit diesen,
ihre Kräfte zu Abtreibung des äusser« Feindes veren
nen sollten.

Beschleuniget die gänzliche 'Organisation der Re-
serve, über deren Säumuiß wir trauern, übertraget ihr
den allgemeinen Aufsichtsdicnst im Innern, und zweifelt
nicht, daß sie kräftig zum Siege der Freiheit mitwir-
lcn wird.

Ihr seych BB. Regenten, de? ununterbrochene
Gegenstand unserer Sorge und Wunsche 'ft eure achten
Freunde, die um euch wachen, erwecken uns Kummer,
indem sie uns anzeigen, daß ihr von den Rauken der
unveesöhrsschstcn Feind« der Republik umlagert seyt:
miß-rauet ihrer,schlauen Politik, und suchet den wahren
Patriotism nicht in den euch umdrängenden Haufen,
sondern dort wo diP stille Bescheidenheit ihn zurück-

>hà!t. Wir erwarten BB. Regenten, von eurer Weis-
hei: und »-on eurem Pflichteifer, schnelle Hdiife gegen
die uns becroh-mben Uebel. Eine große Zahl Patrft
own stehen bereic euch aus allen ihren Kräften zu
unterstützen; ihr Dank und das Glück unsers Vater-
landes werden eure köstlichste Belohnung seyn.,.

Gruß und Achtung!

Vüois am 15. Juni 1799.

Folgen die Unttrschriften von Z-- Bürgern.
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